
G r ä f e n h ä u s e r  

              A d v e n t s m a r k t  
am 1. Advent auf dem Kirchplatz 

Stand: 02.07.2008 
 

 

Vorläufige Gebührenordnung 2009: 

 

 

Standgebühr ohne Bude: 80,00 EURO 

Zusatzgebühr für reine Gastronomie 

(sowohl Getränke als auch Speisen) 50,00 EURO 

Zusatzgebühr für Mischangebote 25,00 EURO 

 

Standgebühr Hobbykünstler mit eigenem 

Pavillon max. 3*3 m, mit selbst hergestellten 

Waren (keine Gastronomie): 25,00 EURO 

 

Als Hobbykünstler gelten ausschließlich Einzelpersonen, die keinerlei 

selbständiger, ihrem Lebensunterhalt dienender,  Gewerbetätigkeit nachgehen. 

Hobbykünstler, die Getränke  oder zubereitete Speisen verkaufen, müssen die 

Zusatzgebühr in Höhe von 50,00 EURO zahlen. 

 

 

Beispielrechnung: 

Verein oder Gewerbetreibender  80,00 EURO 

mit Glühweinausschank: +50,00 EURO 

  130,00 EURO  

 ============= 

 

Verein oder Gewerbetreibender  80,00 EURO 

mit  Glühwein + Wunderkerzen +25,00 EURO 

 105,00 EURO 

 

 


